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RS OGH 1989/4/11 5Ob99/88
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.04.1989

Norm

MRG §18

Rechtssatz

Sollte in Ausnahmefällen der nach § 18 MRG auf den Bestandgegenstand entfallende erhöhte Hauptmietzins den

Betrag der früher bewilligten Erhöhung unterschreiten, so bewirkt die Rechtskraft der früheren Entscheidung, daß

zulässig der höhere Betrag eingehoben werden darf, der ebenso wie ein frei vereinbarter höherer Hauptmietzins in die

Mietzinsreserve einfließt.
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